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Prüfungsordnung 
der Deutschen Sporthochschule Köln  

für die  
sportwissenschaftlichen Masterstudiengänge 

M.Sc. Sportökonomie 
M.A. Sport, Medien- und  

Kommunikationsforschung 
M.A. Bewegung und Sport im Alter 

M.A. Gesundheitsmanagement und Rehabilitation 
M.A. Sporttourismus und Erholungsmanagement 

M.Sc. Exercise Sciences and Coaching 
M.Sc. Sporttechnologie 

vom 01.04.2007 
 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 
des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (HG) in der Fassung des Hoch-
schulfreiheitsgesetzes vom 31. Oktober 2006 
(GV.NRW S. 474) hat die Deutsche Sporthochschule 
Köln die folgende Master-Prüfungsordnung als Sat-
zung erlassen: 
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Anlagen: Modulhandbücher, Studienpläne, Studien-
verlaufspläne 
 

§ 1 
Geltungsbereich der Master-Prüfungsordnung 
 
Diese Master-Prüfungsordnung (MPO) gilt für die 
sportwissenschaftlichen Masterstudiengänge an der 
Deutschen Sporthochschule Köln. Sie regelt in einem 
allgemeinen Teil grundlegende Strukturen des Mas-
terstudiums. Inhalte und Anforderungen der einzel-
nen Masterstudiengänge sind als Studiengangsspezi-
fische Bestimmungen in den Modulhandbüchern ge-
regelt. Diesen liegen Studienpläne und Studienver-
laufpläne bei. 
 

§ 2 
Ziel des Studiums 

 
Die Masterstudiengänge führen – aufbauend auf 
einen ersten Hochschulabschluss in einem geeigne-
ten Studiengang – zu einem weiteren berufsqualifizie-
renden Abschluss. 
 
Durch das Studium im Rahmen des gestuften Mas-
terstudiengangs soll die Kandidatin oder der Kandidat 
nachweisen, dass sie bzw. er sich die inhaltlichen 
Spezifika ihres bzw. seines Faches, ein methodi-
sches Instrumentarium und eine systematische Ori-
entierung erworben hat, fachliche Zusammenhänge 
überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche 
Methoden und Erkenntnisse in den Berufsfeldern von 
Bewegung und Sport anzuwenden. Darüber hinaus 
kann durch das Masterstudium ein Kenntnisstand des 
Faches und seiner Forschungsmethoden nachgewie-
sen werden, der auf einen späteren Eintritt in ein 
Promotionsstudium vorbereitet. 
 

§ 3 
Mastergrad 

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird 
von der Deutschen Sporthochschule Köln der aka-
demische Grad eines „Master of Arts“ (M.A.) oder 
eines „Master of Science“ (M.Sc.) verliehen. 

 
§ 4 

Zulassung 
 
(1) Zum Masterstudiengang hat Zugang, wer den 
erfolgreichen Abschluss eines Studiums in einem 
einschlägigen Bachelorstudiengang nach Maßgabe 
der besonderen Bestimmungen für die einzelnen 
Masterstudiengänge nachweist. 
 
(2) Zum Masterstudiengang kann ferner Zugang er-
halten, wer den erfolgreichen Abschluss eines Studi-
ums in einem anderen Studiengang mit bewegungs-
wissenschaftlichem oder sportwissenschaftlichem 
Bezug und einer Regelstudienzeit von mindestens 
sechs Semestern an einer Hochschule im Geltungs-
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bereich des Grundgesetzes nachweist. In Zweifels-
fragen wird eine Stellungnahme der Fachvertreterin 
oder des Fachvertreters eingeholt.  
 
(3) Bewerberinnen und Bewerber mit einem im Aus-
land erworbenen Studienabschluss können zuge-
lassen werden, soweit die Gleichwertigkeit mit einem 
Abschluss nach Absatz 1 oder 2 nachgewiesen 
wird. Für die Entscheidung über die Gleichwertigkeit 
ausländischer Studienabschlüsse sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektoren-
konferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
oder entsprechende gesetzliche Regelungen zu 
berücksichtigen. Im übrigen soll bei Zweifeln an der 
Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen gehört werden. 
 
(4) Zum Masterstudiengang kann nur zugelassen 
werden, wer eine Erklärung abgibt, dass er bzw. sie 
nicht bereits ein Masterstudium in einem sportwis-
senschaftlichen Studiengang bzw. eine nach dieser 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung in einem dem 
Masterstudiengang Sportwissenschaft verwandten 
oder gleichartig strukturierten Studiengang an einer 
anderen wissenschaftlichen Hochschule im Gel-
tungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgül-
tig nicht bestanden hat. Dies gilt insbesondere für die 
Studiengänge im Fach Sportwissenschaft an der 
Deutschen Sporthochschule Köln mit dem Abschluss 
Diplom, mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung für 
das Lehramt Sekundarstufe II/I bzw. Gymnasium, 
Gesamtschule, Berufskolleg, Realschule. 
 
(5) Außerdem kann nur zugelassen werden, wer sich 
nicht an einer anderen Hochschule in einem Prü-
fungsverfahren im selben Studiengang befindet. 
 

§ 5 
Studienbeginn 

 
Das Masterstudium beginnt in der Regel zum Winter-
semester. 
 

§ 6 
Regelstudienzeit und Studienumfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Stu-
diums beträgt zwei Studienjahre. Ein Studienjahr 
besteht aus zwei Semestern. 
 
(2) Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums 
sind 120 Credits einschließlich der Masterthesis zu 
erwerben. 
 

§ 7 
Strukturierung und Anforderung des Studiums, 

Credits 
 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Module sind 
thematisch und zeitlich abgerundete und in sich ab-
geschlossene Studieneinheiten, die zu einer auf das 
jeweilige Studienziel bezogenen Teilqualifikation füh-

ren. Module können sich aus verschiedenen Lehr- 
und Lernformen zusammensetzen. 
 
(2) Der Umfang eines Moduls beträgt in der Regel 6 
bis 15 Credits. Ein Modul wird in einem Semester 
abgeschlossen. Näheres regeln die Modulhandbü-
cher. 
 
(3) Die Zulassung zu einem Modul kann von be-
stimmten Voraussetzungen, insbesondere von der 
erfolgreichen Teilnahme an einem oder an mehreren 
anderen Modulen abhängig gemacht werden. Nähe-
res regeln die Modulhandbücher. 
 
(4) Im Rahmen von Modulen sind Lehrveranstaltun-
gen zu belegen. Dieses ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an Modulprüfungen bzw. Teilprüfungen 
(vgl. § 12). Spätestens zu Beginn der ersten Lehrver-
anstaltungsstunde werden den Studierenden die 
Bedingungen für die regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme bekannt gegeben. In Lehrveranstaltungen 
können Lernerfolgskontrollen durchgeführt werden. 
Diese können Voraussetzung für die Teilnahme an 
Modulprüfungen bzw. Teilprüfungen sein. Lerner-
folgskontrollen werden nicht benotet. Näheres regeln 
die Modulhandbücher.  
 
(5) Der Abschluss eines Moduls setzt den erfolgrei-
chen Abschluss einer benoteten Modulprüfung vor-
aus (vgl. § 12). Näheres regeln die Modulhandbü-
cher. 
 
(6) Soweit Prüfungsleistungen mit Hilfe eines Leis-
tungspunktesystems nachgewiesen werden, kenn-
zeichnen die Leistungspunkte (Credits) für ein Modul 
den studentischen Arbeitsaufwand, der in der Regel 
notwendig ist, um die jeweiligen Anforderungen zu 
erfüllen und Lernziele zu erreichen. Er umfasst neben 
der Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die zu dem 
Modul gehören, auch die gesamte Vor- und Nachbe-
reitung des Lehrstoffs, die Vorbereitung und Ausar-
beitung von eigenen Beiträgen, die Vorbereitung auf 
und Teilnahme an Lernerfolgskontrollen und Prüfun-
gen. Als durchschnittliche Arbeitsbelastung werden 
1.800 Arbeitsstunden pro Studienjahr angesetzt. Pro 
Studienjahr sind 60 Credits zu erwerben. Für den 
Erwerb eines Credits wird ein Arbeitsaufwand von 
etwa 30 Stunden zugrunde gelegt. Credits werden für 
bestandene Modulprüfungen und für die bestandene 
Masterthesis vergeben.  
 
(7) Ein Credit nach Absatz 6 entspricht einem Credit 
nach dem European Credit Transfer System (ECTS) 
 

§ 8 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation und Kontrolle der 
sachgerechten Durchführung der Modulprüfungen 
und die weiteren durch diese Prüfungsordnung 
zugewiesenen Aufgaben ist der Prüfungsausschuss 
uständig. z 
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(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus 
1. dem oder der Vorsitzenden, 
2. einem Stellvertreter oder einer Stellvertreterin 
3. drei weiteren Mitgliedern. 
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende, die Stellvertre-
terin oder der Stellvertreter und ein weiteres Mitglied 
werden aus der Gruppe der Professorinnen und Pro-
fessoren, ein Mitglied wird aus der Gruppe der wis-
senschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so-
wie ein Mitglied  aus der Gruppe der Studierenden 
vom Senat gewählt. Entsprechend werden für die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnahme 
der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden und deren 
bzw. dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter, 
Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. Die Leiterin 
bzw. der Leiter des Prüfungsamtes ist qua Amt bera-
tendes Mitglied des Prüfungsausschusses. Die Amts-
zeit der Mitglieder aus der Gruppe der Professorin-
nen und Professoren und aus der Gruppe der wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
trägt drei Jahre, die Amtszeit des studentischen Mit-
glieds beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des 
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungspro-
zessrechts. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die 
Bestimmungen dieser Prüfungsordnung eingehalten 
werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Prüfungen. Er ist insbesondere zuständig für 
die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prü-
fungsverfahren getroffene Entscheidungen. Bei Fra-
gen, die einen einzelnen Master-Studiengang betref-
fen, kann die Studiengangsleiterin bzw. der Studien-
gangsleiter beratend hinzugezogen werden.  
 
Der Prüfungsausschuss berichtet regelmäßig, min-
destens einmal im Jahr, dem Senat über die Entwick-
lung der Prüfungen und Studienzeiten. Er gibt Anre-
gungen zur Reform der Prüfungsordnung und der 
Modulhandbücher. Der Prüfungsausschuss kann die 
Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen; dies 
gilt nicht für Widersprüche und den Bericht an den 
Senat. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
neben der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden oder 
deren bzw. dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter 
und einer weiteren Professorin oder einem weiteren 
Professor mindestens ein weiteres stimmberechtigtes 
Mitglied anwesend ist. Er beschließt mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden 
bzw. in ihrer oder seiner Abwesenheit die Stimme der 
stellvertretenden Person. Das studentische Mitglied 
des Prüfungsausschusses wirkt bei der Bewertung 
und Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen nicht mit. 
 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben 
das Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwoh-
nen. 
 
(7) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind 
nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses und ihre Stellvertreterinnen oder Stellver-
treter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern 
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. 
 
(8) Dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses steht zur Ausführung der ihm übertragenen 
Arbeiten und der Entscheidungen des Prüfungsaus-
schusses das Prüfungsamt der Deutschen Sport-
hochschule Köln zur Verfügung. 
 
(9) Belastende Entscheidungen des Prüfungsaus-
schusses sind dem Prüfling unverzüglich mitzuteilen. 
Vor endgültigen Entscheidungen des Prüfungsaus-
schusses ist dem Prüfling Gelegenheit zu rechtlichem 
Gehör zu geben. 
 

§ 9 
Prüfende 

 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfende und 
Beisitzende. Als Prüfende dürfen nur Personen be-
stellt werden, die nach § 65 HFG dazu berechtigt sind 
und, sofern nicht zwingende Gründe eine Abwei-
chung erfordern, in dem Gebiet, auf das sich die Mo-
dulprüfung bezieht, eine selbständige bzw. eigenver-
antwortliche Lehrtätigkeit ausgeübt haben. Als Beisit-
zende dürfen nur Personen bestellt werden, die einen 
entsprechenden Hochschulabschluss oder eine ver-
gleichbare Qualifikation abgelegt haben. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus für 
einzelne Module weitere Prüfende bestellen, die 
Lehrveranstaltungen in den betreffenden Modulen 
durchführen. 
 
(3) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungs-
tätigkeit unabhängig. 
 

§ 10 
Anrechnung von Studienzeiten,  

Studienleistungen und Prüfungsleistungen,  
Einstufung in höhere Fachsemester 

 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen in einem Masterstudiengang Sportwissen-
schaft an anderen universitären Hochschulen im Gel-
tungsbereich des Hochschulrahmengesetzes werden 
von Amts wegen angerechnet.  
 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen in anderen Studiengängen oder an ande-
ren als universitären Hochschulen im Geltungsbe-
reich des Hochschulrahmengesetzes werden ange-
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rechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. 
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen, die an Hochschulen außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Hochschulrahmengesetzes er-
bracht wurden, werden auf Antrag angerechnet, so-
weit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleichwer-
tigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studien-
leistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang 
und in den Anforderungen denjenigen des sportwis-
senschaftlichen Masterstudiengangs im wesentlichen 
entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, 
sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewer-
tung vorzunehmen. Für die Gleichwertigkeit von Stu-
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen an ausländischen Hochschulen sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektoren-
konferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen so-
wie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartner-
schaften zu beachten. Gleichwertigkeit von Studien-
zeiten, Studien- und Prüfungsleistungen an ausländi-
schen Hochschulen wird ferner vermutet, wenn diese 
im Rahmen eines Austauschprogramms absolviert 
werden, an welchem die Deutsche Sporthochschule 
Köln teilnimmt. Dies gilt für alle Mobilitätsprogramme, 
für welche es Vereinbarungen seitens der Deutschen 
Sporthochschule Köln gibt, außerdem für Universi-
tätspartnerschaften und für zentral koordinierte Mobi-
litätsprogramme. Im übrigen kann bei Zweifeln an der 
Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen gehört werden. 
 
(3) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 
bis 2 ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen 
über die Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fach-
vertreterinnen oder Fachvertreter zu hören. Werden 
Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten – 
soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu ü-
bernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen 
wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Die 
Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. Die 
oder der Studierende hat die für die Anrechnung er-
forderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 
(4) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 
bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung.  
 

§ 11 
Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß,  

Exmatrikulation 
 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin oder der 
Kandidat einen Prüfungstermin ohne triftige Gründe 
versäumt oder wenn sie bzw. er nach Beginn der 
Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurück-
tritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungs-
leistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbei-
tungszeit erbracht wird. 
 
(2) Versuchen Kandidatinnen oder Kandidaten, das 
Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung, 

zum Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmit-
tel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleis-
tung als nicht erbracht und als mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet; die tatsächliche Feststellung wird bei 
mündlichen Prüfungen von der jeweiligen prüfenden, 
bei schriftlichen Prüfungen von der aufsichtführenden 
Person getroffen und aktenkundig gemacht.  
 
(3) Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die bzw. der 
den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, 
kann von der jeweiligen prüfenden oder der aufsicht-
führenden Person in der Regel nach einer Abmah-
nung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung aus-
geschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffen-
de Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet, die Gründe für den Ausschluss sind akten-
kundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen kann 
der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den 
Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleis-
tungen ausschließen. 
 
(4) Belastende Entscheidungen nach Absatz 1 bis 3 
sind den Betroffenen unverzüglich schriftlich mitzutei-
len und zu begründen. Vor einer Entscheidung ist 
den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 
 
(5) Die Deutsche Sporthochschule Köln kann von der 
Kandidatin oder dem Kandidaten eine Versicherung 
an Eides statt verlangen und abnehmen, dass die 
Prüfungsleistung von ihnen selbständig und ohne 
zulässige Hilfe erbracht worden ist. Wer vorsätzlich 
gegen diese Regelung verstößt handelt ordnungswid-
rig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Zuständige 
Verwaltungsbehörde für die Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten ist die Kanzlerin oder der Kanzler. 
Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwer-
wiegenden Täuschungsversuches kann der Prüfling 
zudem exmatrikuliert werden. 
 
(6) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer 
Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach der Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, kann die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses nachträglich das Ergebnis und 
die Note für diejenige Prüfungsleistung bei deren 
Erbringen die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht 
hat, entsprechend berichtigen und die Prüfungsleis-
tung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären.  
 
(7) Waren die Voraussetzungen für die Teilnahme an 
einem Modul, in dessen Rahmen eine Prüfungsleis-
tung erbracht wurde, nicht erfüllt, ohne dass die Kan-
didatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, 
und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Prüfungsleistung geheilt. Hat die Kan-
didatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich 
zu Unrecht erwirkt, entscheidet die Vorsitzende oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses unter 
Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
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das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfol-
gen. 
 
(8) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer 
Entscheidung nach Absatz 5 – 7 Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 
 
(9) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen und ein 
neues erteilt. Eine Entscheidung nach Absatz 6 und 
Absatz 7 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausge-
schlossen.  
 

§ 12 
Modulprüfungen, deren Teilprüfungen und  

Prüfungstermine 
 
Prüfungsleistungen innerhalb des Masterstudiums 
sind die Modulprüfungen bzw. Teilprüfungen sowie 
die Masterthesis.  
 
(1) Mit dem Bestehen der Modulprüfung mit entspre-
chender Benotung wird das jeweilige Modul abge-
schlossen und es erfolgt die Anrechnung der für die-
ses Modul in den Modulhandbüchern ausgewiesenen 
Credits auf dem Studienkonto des Studierenden. 
Modulprüfungen sind bestanden, wenn jede einzelne 
Teilprüfung gemäß § 16 mindestens mit der Note 
„ausreichend“ (4,0) bewertet worden ist. Sind einzel-
ne Teilprüfungen einer Modulprüfung nicht bestan-
den, so müssen nur diese gemäß § 17 wiederholt 
werden. Die Modulprüfungen bzw. Teilprüfungen 
werden studienbegleitend durchgeführt. Bestandene 
Modulprüfungen bzw. Teilprüfungen dürfen nicht 
wiederholt werden. Nicht bestandene oder als nicht 
bestanden geltende Modulprüfungen bzw. Teilprü-
fungen müssen wiederholt werden. 
 
(2) Die Prüfungszeiträume sind modulspezifisch und 
werden zu Beginn der Vorlesungszeit, die konkreten 
Prüfungstermine in der Regel mindestens zwei Wo-
chen vor dem Prüfungstermin bekannt gegeben. Der 
Kandidatin oder dem Kandidaten sind für diese Prü-
fungen auch die jeweiligen Wiederholungstermine 
bekannt zu geben. Mündliche Prüfungen und mündli-
che Wiederholungsprüfungen können jederzeit ver-
einbart werden. 
 
(3) Mit der Belegung eines Moduls erfolgt gleichzeitig 
die Anmeldung zur jeweiligen Modulprüfung bzw. 
Teilprüfung. Belegung und Anmeldung erfolgen über 
das vorhandene dv-gestützte System. (Selbstbedie-
nungs-Funktion) 
 
(4) Gründe für einen Rücktritt von einer Prüfung oder 
das Versäumnis einer Prüfung müssen dem Prü-
fungsamt unverzüglich schriftlich mitgeteilt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit ist spätes-
tens am 3. Werktag nach der Prüfung im Prüfungs-
amt ein ärztliches Attest vorzulegen. Bei der Zusen-
dung des Attestes muss dieses am zweiten Tag nach 
der Prüfung bei der Post aufgegeben worden sein. 

Bei der Zählweise gehört der Prüfungstag selbst dazu 
und der Samstag gilt als Werktag. Eine Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung reicht nicht aus, es ist eine 
Prüfungsunfähigkeit differenziert nachzuweisen. Die 
Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses kann im begründeten Einzelfall die Vorlage 
eines Attestes einer vom Prüfungsausschuss be-
nannten Vertrauensärztin oder eines Vertrauensarz-
tes verlangen. Erkennt der  Prüfungsausschuss die 
Gründe an, wird dem Studierenden dies schriftlich 
mitgeteilt. Er wird von Amts wegen zum nächstmögli-
chen Prüfungszeitraum zugelassen. Die bereits vor-
liegenden Prüfungsergebnisse sind anzurechnen. 
 
(5) Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat durch 
ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie bzw. er 
wegen länger andauernder oder ständiger körperli-
cher oder psychischer Behinderung nicht in der Lage 
ist, die Modulprüfung ganz oder teilweise in der vor-
gesehenen Form abzulegen, überprüft die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses, ob gleichwer-
tige Prüfungen in anderer Form zu erbringen sind. 
 
(6) Studien- und Prüfungsleistungen können von 
Studierenden nur so lange erbracht werden, wie sie 
für diesen Studiengang eingeschrieben bzw. zuge-
lassen sind. 
 
(7) Gemäß § 48 Absatz 5 HFG sind beurlaubte Stu-
dierende nicht berechtigt Leistungen oder Prüfungen 
abzulegen. Ausnahme ist die Wiederholung von be-
reits abgelegten aber nicht bestandenen Prüfungen. 
 

§ 13 
Zulassung zu Modulprüfungen 

 
(1) Zu den Modulprüfungen kann nur zugelassen 
werden, wer an der Deutschen Sporthochschule Köln 
in einem sportwissenschaftlichen Masterstudiengang 
oder Zulassung gemäß § 52 Abs. 2 HFG als Zweithö-
rerin oder Zweithörer eingeschrieben ist.  
 
(2) Für die Zulassung zu einer Modulprüfung wird die 
regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für 
das Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungen vor-
ausgesetzt. Für eine regelmäßige Teilnahme ist die 
100%ige Anwesenheitspflicht in den Lehrveranstal-
tungen erforderlich. Bei einer nicht oder unregelmä-
ßig erfolgten Teilnahme an Lehrveranstaltungen ist 
die Zulassung zu einer Modulprüfung nicht möglich. 
Die für das Versäumnis einer Lehrveranstaltung gel-
tend gemachten Gründe, bei Krankheit durch ein 
qualifiziertes ärztliches Attest, müssen der Lehrper-
son unverzüglich schriftlich angezeigt werden. Wenn 
die Entschuldigungsgründe durch die Lehrperson 
anerkannt werden, kann unter Auflage eine Zulas-
sung zur Modulprüfung erfolgen. Die Auflage wird 
von der Lehrperson der versäumten Lehrveranstal-
tung festgelegt; sie muss geeignet sein, die Nachho-
lung des versäumten Lehrstoffs zu dokumentieren. 
Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. Eine versäumte Lehrveranstaltung muss 
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wiederholt werden, die Zulassung ist aber den Erst-
bewerbern nachgeordnet. Evtl. müssen weitere Zu-
lassungsvoraussetzungen zu einer Modulprüfung 
erfüllt sein. Näheres regeln die Modulhandbücher. 
 
(3) Die Zulassung darf im übrigen nur abgelehnt wer-
den, wenn die Kandidatin oder der Kandidat ihren 
bzw. seinen Prüfungsanspruch durch Versäumen 
einer Wiederholungsfrist endgültig verloren hat. 
 

§ 14 
Prüfungsformen 

 
(1) Im Rahmen einer Modulprüfung bzw. deren Teil-
prüfungen kommen folgende Prüfungsformen, auch 
in Kombination, in Betracht: 
 
a) praktische Prüfung 
b) Klausur (inkl. Multiple Choice) 
c) Präsentation 
d) mündliche Prüfung 
e) lehrpraktische Prüfung 
f) Hausarbeit 
g) Projektpräsentation 
h) Dokumentation 
 
Sie werden in der Regel in deutscher Sprache er-
bracht, können aber nach Ankündigung der Ver-
anstalterin oder des Veranstalters zu Beginn der Ver-
anstaltung oder nach den Studienplänen/-Modul-
handbüchern auch in einer anderen Sprache abge-
nommen werden.  
 
(2) Die Form der Erbringung der Prüfungsleistung 
sowie weitere Einzelheiten zum Verfahren einschließ-
lich der Sicherstellung der individuellen Urheber-
schaft an der Prüfungsleistung werden von den jewei-
ligen Lehrenden, welche die Prüfungsleistung ab-
nehmen, festgelegt und zu Beginn der Lehrveranstal-
tung, spätestens jedoch vier Wochen vor dem Ter-
min, zu dem die Prüfungsleistung zu erbringen ist, in 
geeigneter Form bekannt gegeben. 
 
(3) Nach Maßgabe der Studienpläne/ Modulhandbü-
cher können Noten für Prüfungsleistungen vergeben 
und bei mehreren benoteten Prüfungsleistungen pro 
Modul zu einer Modulnote zusammengezogen wer-
den. Die Benotung richtet sich nach § 16. Sie wird 
durch den Modulbeauftragten ermittelt und dv-
gestützt verwaltet.  
 
(4) Die Bewertung der Prüfungsleistungen bzw. der 
Modulprüfungen und Teilprüfungen ist den Studie-
renden jeweils spätestens sechs Wochen nach 
Erbringung der Prüfungsleistung bzw. nach Ab-
schluss des Moduls bekannt zu geben. Sofern das 
nicht möglich ist, sind die Gründe von den Prüfenden 
zu begründen und aktenkundig zu machen. Bei der 
Durchführung mündlicher Prüfungen und ansonsten 
jeder Wiederholungsprüfung ist das Zwei-Prüfer-
Prinzip gemäß § 65 Absatz 2 HFG zu beachten.  
 

(5) Im letzten Studienjahr ist die Anfertigung einer 
Masterthesis gem. § 15 obligatorisch. 
 

§ 15 
Masterthesis 

 
(1) Die Masterthesis soll zeigen, dass die Kandidatin 
oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein definiertes sportwissenschaft-
liches Problem unter Verwendung wissenschaftlicher 
Methoden zu bearbeiten und selbständig darzustel-
len. In der Regel wird sie in deutscher Sprache abge-
fasst, auf besonderen Antrag kann sie auch in Eng-
lisch verfasst werden. Die Masterthesis soll einen 
Umfang von 40 bis 80 Textseiten haben. Der Arbeit 
ist eine Zusammenfassung in englischer Sprache 
beizufügen. Bei einer Masterthesis in englischer 
Sprache ist eine Zusammenfassung in deutscher 
Sprache vorzulegen. 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Masterthesis ist im 
zweiten Studienjahr, jedoch spätestens vor der Mel-
dung zur letzten Modulprüfung schriftlich beim Prü-
fungsamt zu stellen.  
 
(3) Die Masterthesis wird von einer gemäß § 11 Ab-
satz 1 vom Prüfungsausschuss bestellten Prüferin 
oder von einem Prüfer betreut. Der Themenvorschlag 
erfolgt im Einvernehmen der Kandidatin oder des 
Kandidaten und der Betreuerin oder dem Betreuer 
sowie der Studiengangsleitung. Die Genehmigung 
des Themas erfolgt durch den Prüfungsausschuss. 
Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu ma-
chen. 
 
(4) Auf Antrag sorgt das Prüfungsamt dafür, dass 
eine Kandidatin oder ein Kandidat rechtzeitig ein 
Thema für eine Masterthesis erhält. 
 
(5) Die Bearbeitungszeit für die Masterthesis beträgt 
fünf Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang 
der Masterthesis sind von der Betreuerin oder vom 
Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbei-
tung der Masterthesis eingehalten werden kann. Der 
Prüfungsausschuss ist gehalten, auf die Einhaltung 
dieser Vorgaben besonders zu achten. 
 
(6) Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf 
begründeten Antrag der Kandidatin oder des Kandi-
daten einmal die Bearbeitungszeit ausnahmsweise 
um bis zu vier Wochen verlängern.  
 
(7) Das Thema kann – ohne Begründung – nur ein-
mal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der 
Bearbeitungszeit zurückgegeben werden.  
 
(8) Die Masterthesis wird durch die Betreuerin oder 
den Betreuer sowie durch eine zweite Person, die auf 
Vorschlag der Studiengangsleitung vom Prüfungs-
ausschuss festgelegt wird, gemäß § 16 Absatz 1 
bewertet. Die Note der Masterthesis ergibt sich aus 
dem arithmetischen Mittel der beiden Bewertungen, 
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sofern sie um weniger als 2,0 voneinander abwei-
chen. Weichen die Bewertungen um 2,0 oder mehr 
voneinander ab, wird vom Prüfungsausschuss eine 
dritte Person mit der Bewertung beauftragt; in diesem 
Fall ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mit-
tel aller Bewertungen. 
 
(9) Kann die Masterthesis wegen nicht zu vertreten-
der längerer Verhinderung oder anderer Unmöglich-
keit nicht fristgerecht abgegeben werden, kann die 
Masterthesis vor dem Ende der Bearbeitungszeit 
unter Vorlage der entsprechenden Nachweise zu-
rückgegeben werden. Werden die Gründe anerkannt, 
gilt die Nichtabgabe als entschuldigt. Sobald der Hin-
derungsgrund nicht mehr besteht, ist spätestens in-
nerhalb von zwei Monaten ein neues Thema zu be-
antragen bzw. auszugeben. 
 
(10) Auf einem gesonderten Blatt am Ende der 
Masterthesis hat die Kandidatin oder der Kandidat 
schriftlich zu versichern, dass sie bzw. er seine Arbeit 
selbständig verfasst und keine anderen als die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate 
kenntlich gemacht hat.  
 
(11) Die Masterthesis ist fristgemäß beim Prüfungs-
amt in dreifacher Ausfertigung abzuliefern, der Abga-
bezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Wird die 
Masterthesis nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie ge-
mäß § 16 als „nicht ausreichend“ bewertet. 

 
§ 16 

Bewertung der Modulprüfungen bzw.  
Teilprüfungen, Ermittlung der Gesamtnote 

 
(1) Für die Bewertung der Modulprüfungen bzw. Teil-
prüfungen (§ 12) sind folgende Noten zu verwenden: 
 
1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut  = eine Leistung, die erheblich 

über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt; 

3 = befriedigend  = eine Leistung, die den durch-
schnittlichen Anforderungen 
entspricht; 

4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforderun-
gen genügt; 

5 = nicht ausreichend =  eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den Anfor-
derungen nicht mehr genügt. 

Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten 
um 0,3 können zur differenzierten Bewertung Zwi-
schenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 
und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
 
(2) Wird ein Modul mit mehreren Teilprüfungen abge-
schlossen, sind diese entsprechend Absatz 1 zu be-
noten. Die Modulnote errechnet sich nach der Ge-
wichtung der Teilprüfungen. Näheres regeln die Mo-
dulhandbücher. Dabei werden alle Dezimalstellen 

außer der ersten ohne Rundung gestrichen. Die Mo-
dulnote lautet bei einem Wert 
bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5  = gut; 
von 2,6 bis 3,5  = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0  = ausreichend; 
über 4,0  = nicht ausreichend. 
 
Die Gesamtnote des Masterstudiums errechnet sich 
aus den Ergebnissen der Modulprüfungen und der 
Masterarbeit; gewichtet wird entsprechend der Zahl 
der Credits der Module und der Masterarbeit. Nähe-
res regeln die Modulhandbücher. Bei der Berechnung 
werden alle Dezimalstellen außer der ersten ohne 
Rundung gestrichen. Die Gesamtnote lautet bei ei-
nem Wert 
bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5  = gut; 
von 2,6 bis 3,5  = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0  = ausreichend; 
über 4,0  = nicht ausreichend. 
 

§ 17 
Wiederholung von Modulprüfungen,  
Teilprüfungen und der Masterthesis 

 
(1) Die Prüfungen, die nicht bestanden sind oder als 
nicht bestanden gelten, können jeweils einmal wie-
derholt werden. Ein Fehlversuch im gleichen Fach an 
anderen Hochschulen wird angerechnet. 
 
(2) Für jede Modulprüfung soll im gleichen Semester 
die Wiederholungsprüfung angeboten werden. Die 
Zulassung zur Wiederholungsprüfung erfolgt von 
Amts wegen. Ist eine Modulprüfung endgültig nicht 
bestanden, erteilt der oder die Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses hierüber einen schriftlichen Be-
scheid, der die Gründe für das endgültige Nichtbe-
stehen der Modulprüfung benennt. Der Bescheid ist 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
dem oder der Studierenden bekannt zu geben. Die 
Folge der nicht bestandenen Wiederholungsprüfung 
ist die Exmatrikulation. 
 
(3) Die Masterthesis kann nur einmal wiederholt wer-
den. Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 
Eine Rückgabe des Themas der Masterthesis in der 
in § 18 genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn 
die Kandidatin oder der Kandidat bei der Anfertigung 
ihrer bzw. seiner ersten Masterthesis von dieser Mög-
lichkeit keinen Gebrauch gemacht hatte. Die Wieder-
holung der Masterthesis soll innerhalb von drei Mona-
ten nach Zugang des Bescheides über eine nicht 
bestandene Masterthesis begonnen werden. 
 

§ 18 
Abschluss des Studiums 

 
(1) Das Masterstudium hat erfolgreich abgeschlos-
sen, wer an allen nach Maßgabe der Modulhandbü-
cher für den Studiengang erforderlichen Modulen 
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erfolgreich teilgenommen, die Masterthesis gefertigt 
und bestanden und somit 120 Credits erworben hat 
und wer mindestens mit der Gesamtnote „Ausrei-
chend“ (4,0) abgeschlossen hat. 
 
(2) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat das Mas-
terstudium nicht erfolgreich abgeschlossen, wird ihr 
oder ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entspre-
chenden Nachweise und der Exmatrikulationsbe-
scheinigung eine schriftliche Bestätigung ausgestellt, 
welche die erbrachten Leistungen und die Noten so-
wie die zum erfolgreichen Abschluss des Masterstu-
diums noch fehlenden Leistungen enthält und erken-
nen lässt, dass das Masterstudium nicht erfolgreich 
abgeschlossen ist. 
 

§ 19 
Masterzeugnis und Masterurkunde 

 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird nach 
Vorliegen der vollständigen Prüfungsunterlagen un-
verzüglich ein Zeugnis in deutscher und englischer 
Sprache ausgestellt, das die einzelnen Modulnoten, 
die Note der Masterthesis und die Gesamtnote ent-
hält. Das Zeugnis ist von der Vorsitzenden oder vom 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnen und mit dem Siegel der Deutschen Sport-
hochschule Köln zu versehen. Als Datum des Zeug-
nisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prü-
fungsleistung erbracht worden ist. Das Datum der 
Erstellung des Zeugnisses wird ebenfalls angegeben. 
 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin 
oder dem Kandidaten eine Masterurkunde mit dem 
Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die 
Verleihung des akademischen Grades gemäß § 3 
beurkundet. Die Masterurkunde ist von der Rektorin 
oder dem Rektor der Deutschen Sporthochschule 
Köln und der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit 
dem Siegel der Deutschen Sporthochschule Köln zu 
versehen. 
 

§ 20 
Diploma Supplement und  

Transcript of Records 
 
(1) Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Master-
studiums wird der Absolventin oder dem Absolventen 
ein Diploma Supplement und ein Transcript of Re-
cords ausgehändigt. Die Ausstellung erfolgt im Prü-
fungsamt.  
 
(2) Das Diploma Supplement beinhaltet Informatio-
nen über Art und Ebene des Masterabschlusses, den 
Status der Hochschule sowie detaillierten Informatio-
nen über das Studienprogramm des Masterstudien-
gangs. 
 
(3) Das Transcript of Records beinhaltet alle absol-
vierten Module und die zugeordneten Modulprüfun-
gen sowie deren Teilprüfungen einschließlich der 

dafür vergebenen ECTS Punkte und Noten.  
 

§ 21 
Aberkennung des Mastergrades 

 
Die Aberkennung des Mastergrades kann erfolgen, 
wenn sich nachträglich herausstellt, dass er durch 
Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Vor-
aussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gege-
ben angesehen worden sind. Zuständig für die Ent-
scheidung ist die Vorsitzende oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses.  
 

§ 22 
Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

 
Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem 
Prüfling auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in 
seine schriftlichen Prüfungsarbeiten und in auf Prü-
fungen bzw. die Masterthesis bezogenen Gutachten 
der Prüferinnen oder der Prüfer gewährt. Der Antrag 
ist binnen eines Monats nach Aushändigung des 
Zeugnisses bei dem oder der Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu stellen. § 32 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes gilt entsprechend. Der oder die 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort 
und Zeit der Einsichtnahme. 
 

§ 23 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntgabe in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Deutschen Sporthochschule Köln in Kraft.  
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbe-
reichsübergreifenden Ausschusses vom 19. März 
2007 und der zustimmenden Kenntnisnahme des 
Senats der Deutschen Sporthochschule Köln vom 24. 
April 2007 
 
Köln, den 15. Juni 2007 
 
 
 
Der Rektor 
der Deutschen Sporthochschule Köln 
Univ.-Prof. mult. Dr. Walter Tokarski 
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